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§ 128b BO für Wien
Gebäudedatenbank

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Der Magistrat hat ein Datenregister einzurichten und zu führen, welches die zu Zwecken der Stadtplanung, der

Energieraumplanung und statistischer Auswertungen benötigten Daten der Gebäude in Wien umfasst

(Gebäudedatenbank).

2. (2)Der Bauwerber ist verpflichtet, für einen Neu- oder Zubau sowie für die Schaffung, Zusammenlegung oder

Teilung von Nutzungseinheiten unter Bezugnahme auf den Gebäude- und Adresscode spätestens bis zur

Erstattung der Fertigstellungsanzeige eine elektronische Gebäudebeschreibung mit den Merkmalen gemäß

Abschnitt F Z 1 und Z 4 bis 9 der Anlage des Gesetzes über das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz),

BGBl. I Nr. 9/2004 in der Fassung BGBl. I Nr. 1/2013, in der Gebäudedatenbank zu registrieren; die Registrierung

der Merkmale gemäß Abschnitt D Z 11 und Abschnitt E Z 7 des GWR-Gesetzes ist nicht erforderlich.

3. (3)Die Eigentümerin oder der Eigentümer (jede Miteigentümerin oder jeder Miteigentümer) und die

Hausverwaltung eines Gebäudes sind über Aufforderung der Behörde verpflichtet, binnen angemessener Frist

eine elektronische Gebäudebeschreibung auf Grundlage des konsensgemäßen Baubestandes mit den Merkmalen

gemäß Abschnitt C Z 2, Abschnitt D Z 2 bis 10 und Z 13, Abschnitt E Z 1 bis 6 und Z 8 sowie Abschnitt G Z 1 bis 6

der Anlage des Gesetzes über das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBl. I Nr. 9/2004 in der

Fassung BGBl. I Nr. 78/2018, in der Gebäudedatenbank zu registrieren.

4. (4)Die gemäß Abs. 2 und Abs. 3 zur Registrierung verpflichteten Personen sowie von ihnen Beauftragte haben

zum Zweck der Erstellung der Gebäudebeschreibung Zugriff auf die Daten der zuletzt registrierten

Gebäudebeschreibungen der betroffenen Gebäude.

5. (5)Die Behörde hat eine Stichprobe mindestens eines statistisch signifikanten Prozentanteils der jährlich zur

Registrierung eingebrachten Gebäudebeschreibungen einer Kontrolle zur Sicherstellung einer geeigneten

Datenqualität zu unterziehen.

6. (6)Der Magistrat darf personenbezogene Daten der Gebäudebeschreibungen betreffend den Namen und die

Anschrift der Einbringer zum Zweck der stichprobenartigen Kontrolle (Abs. 5) automationsunterstützt verwenden.

Die nicht personenbezogenen Daten der Gebäudebeschreibungen dürfen automationsunterstützt verwendet

werden, soweit dies zur Verfolgung städteplanerischer, statistischer, energiepolitischer oder

förderungspolitischer Zwecke erforderlich ist.
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